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..... ~ ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-l041 Wien, Prinz-Eugen-Slraße 20-22 Postfach 534 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 

1015 Wie n 

Ihre Zeichen 

GZ. MO-330/72-
I II/12186 

Betreff 

Unsere Zeichen 

WpA/Mag.Et/611 
Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 376 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Ausgleichsabgabe­
gesetz geändert wird (Ausgleichsabgabegesetznovelle 1988); 
Einleitung des allgemeinen Begutachtungsverfahrens 
S tel 1 u n 9 nah m e 

Dalum 

17.Februar 1987 

Der Österreichische Arbeiterkammertag stellt zu dem gegenständlichen Entwurf 
der Ausg1eichsabgabegesetz-Nove1le, durch die die Anpassung an das Zolltarif­
gesetz 1988 erfolgen soll, folgendes fest: 

1.) Z~ § 1 (3) b: Hier müßte der vorletzte Satz folgendermaßen lauten:" Bis 
zu diesem Zeitpunkt wird anstelle der Ausgleichsabgabe der nach Maßgabe 
der zolltarifarischen Bestimmungen vorgesehene allgemeine oder vertrags­
mäßige Einfuhrzoll erhoben". Dies entspricht auch der Textierung im gel­
tenden Ausgleichsabgabegesetz. 

2.) Zu § 2 Abs. 2: Transponierung der festen Teilbeträge (Transponierungsliste I) 

Um eine möglichst neutrale Transponierung zu gewährleisten, hat das Bundes­
ministerium für Finanzen bei der Neufassung des Zolltarifgesetzes in jenen 
Fällen, in denen Waren aus verschiedenen Zolltarifnummern des geltenden 
Tarifs in ei ne ei nZ,i ge Tarifnummer des Harmoni si erten Zoll tari fs ei nzure; hen 
sind, den jeweils nach Handelsantellen gewogenen Ourchschnittszo11satz er­
mittel t. 

Telegramme: Arbkammer Wien· Telex 131690 
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Diese Vorgangsweise sollte nach Auffassung des Österreichischen Arbeiter­
kammertages auch bei den von der Änderung des Zolltarifschemas betroffenen 
Gesetzen angewendet werden. Dabei wird aber die Auffassung geteilt, daß 

Dezimalstellen vermieden werden sollten. 

Unter BerUcksichtigung dieser Grundsätze mUßte der feste Teilbetrag bei 
der neuen TNr. 1905 90 statt 13 % nur 12 % betragen und bei der TNr. 2005 
10 A, 20 und 90 B 4 höchstens 19 % (gewogener Durchschnitt lB~l %) !tatt 

20 %. 
Gegen die Transponierung der Ubrigen Teilbeträge erhebt der Österreichische 
Arbeiterkammertag keinen Einwand, möchte jedoch auf einen Schreibfehler in 
der Transponierungsliste I aufmerksam machen: in die neue ZTNr. 1702 fallen 

nicht Waren der derzeitigen ZTNr. 2934, .sondern Waren der ZTNr. 2943. 

3.) Zu § 5 Abs. 2 

Nach dem dem Österreichischen Arbeiterkammertag vorliegenden Entwurf des 
Zolltarifgesetzes 1988 sind die Bestimmungen des derzeitigen § 6 ZTG 1958 

im neuenZTG 1988 im § 3 enthalten. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 
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